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Benützungsgesuch Schulanlage Ortschwaben

Gemeindeverwaltung Meikirch, Jasmin Seiler, Wahlendorfstrasse 10, 3045 Meikirch



   079 337 43 54 (Hauswarte)           031 828 28 27          info@meikirch.ch

Das Gesuch ist bis 3 Wochen vor Anlass einzureichen
Gesuchsteller/ Verein und Verantwortliche Person: (alle grau hinterlegten Felder ausfüllen)	
	Name
	[bookmark: _Hlk11573584]       
	Vorname
	       

	 Strasse
	       
	Wohnort
	       

	 Natel
	       
	Datum
	       

	 Unterschrift1
	       
	Unterschrift der gesetzl. Vertretung2
	       



	Verantwortliche Person:
	       

	Zweck der Benützung:
	       

	 Anzahl Personen:
	       

	 Datum und Zeit (Beginn,
 Ende) der Veranstaltung:
	       



1 Mit der Unterschrift akzeptiert der Gesuchssteller die Richtlinien im Anhang.
2 Bei Minderjährigen trägt die gesetzliche Vertretung die Verantwortung während der Mietdauer und haftet persönlich bei allfälligen Schäden.

Die Anlagen dienen in erster Linie den Bedürfnissen der Schule. 
Bei allen Veranstaltungen ist dies zu berücksichtigen.

Gewünschtes bitte ankreuzen:

[bookmark: _Hlk120469300][bookmark: _Hlk15143985][bookmark: _Hlk120468169][bookmark: _Hlk11348783]|_|  Mehrzweckhalle	|_|  Friteuse Fr. 15.- / Anlass	|_|  Dusche (pro Pers. Fr.2.-)
|_|  Küche und Gitter entfernen	|_|  Kühlschrank Fr. 20.- / Anlass	|_|      Stück Festbankgarnitur
|_|  Strassensperrung	|_|  Tiefkühler Fr. 20.- / Anlass	|_|      Stück Stehtische 
|_|  Bühne	|_|  Schulzimmer	|_|  Roter Platz und Aussenanlage
|_|  WC -  Anlage	|_|  Geschirr	|_|  Rasenplatz 
|_|  Kaffeemaschine Mietpreis CHF 0.80 pro Kapsel inkl. Kaffeerahm und Zucker
|_|       	|_|       	|_|       
|X|  Reinigung nach Aufwand CHF 55.-/Std. (keine Selbstreinigung möglich)

	Übergabe Räumlichkeit/ Schlüssel
	Datum:
	     
	Zeit:
	|_| 9:30 oder  |_| 15:00

	Abnahme Räumlichkeit/ Schlüssel
	Datum:
	     
	Zeit:
	|_| 9:30 oder  |_| 15:00



Die Schlüsselübergabe findet in der Schulanlage Gassacker (Hort) statt. Es ist ein Schlüsseldepot von CHF 100.00 zu bezahlen.

Hiermit bestätige ich, folgenden Schlüssel erhalten zu haben:
	Anzahl
	Anlage Nr.
	Schlüssel - Bezeichnung
	Keycode
	Depot in CHF
	Unterschrift

	
	70079
	
	
	100.00
	




|_|  bewilligt	|_|  nicht bewilligt, Kommentar………………………………………………………………………


Datum:							Für die Bewilligung:



		Freundliche Grüsse
		Jasmin Seiler

Richtlinien:

1. Der Gesuchsteller ist haftbar für Beschädigungen an Mobiliar und Gebäudeteilen während des Anlasses (inkl. Auf- und Abbau der Mehrzweckhallen-Einrichtung). Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist Sache des Gesuchstellers. Sie ist vor dem Anlass abzuschliessen. Die dadurch verursachten Umtriebe werden nach Zeitaufwand verrechnet.
2. In der Tarifordnung (Benützungsverordnung) ist die Miete von Schulräumen für Einheimische und Auswärtige geregelt.
3. Eine Belegung ausser den offiziellen Betriebszeiten muss vom Gemeinderat genehmigt werden.
4. Der Mieter und der Hauswart prüfen bei der Übergabe, den Zustand der gemieteten Objekte, und halten allfällige Mängel an der Einrichtung fest. Bauliche Veränderungen (Schrauben, Nageln etc.) sind untersagt
5. Auf- und Abbau der Mehrzweckhallen-Einrichtung ist Sache des Gesuchstellers. Aufwendungen und zusätzliche Reinigungen des Hauswartes werden nach Zeitaufwand, gemäss dem gültigen Stundenlohnansatz von Fr. 55.00 weiterverrechnet.
6. Der Gesuchsteller ernennt für den Verlauf eines Anlasses eine, gegenüber dem Hauswart verantwortliche Kontrollperson. Die Auflagen des Regierungsstatthalters in der gastgewerblichen Einzelbewilligung sind strikte einzuhalten!
7. Beim Abspielen von Musik jeder Art dürfen 93 db (A) nicht überschritten werden. Die Hallenfenster (insbesondere die Oberlichter auf der Nordseite) müssen geschlossen bleiben.
8. Mit der Kücheneinrichtung und dem Steuerpult für die Bühnenbeleuchtung befasst sich nur die vom Hauswart speziell instruierte Person.
9. Die Organisation des Parkierens bei der Mehrzweckhalle ist Sache des Gesuchstellers. Eine Rücksprache mit dem Polizeiposten Zollikofen, Tel: 031 368 77 01 ist zu empfehlen. Die anfallenden Kosten für die amtliche Publikation gehen zu Lasten des Veranstalters.
10. Rauchen und Drogenkonsum ist in den Gebäuden verboten.
11. Auf dem Schulhausareal verhält man sich ruhig!
12. Der Abfall ist ordentlich zu entsorgen und ist kostenpflichtig.
13. Wenn die Anlage verlassen wird, haben die Verantwortlichen folgende Kontrollen vorzunehmen:
	Benützte Apparate abschalten
	Fenster schliessen
	WC Anlagen: WC spülen, reinigen
	In Räumen und Gängen Beleuchtung ausschalten
	Gebäude schliessen, Schlüssel mit ev. Reparaturmeldung an Hauswart abgeben.
14. Der Hauswart und der Mieter vereinbaren den Zeitpunkt der Abnahme der Räumlichkeiten. 
Bei der Abnahme wird der Zustand von Mobiliar, Geräte und Gebäude geprüft.
15. [bookmark: _Hlk23789305]Am Ende des Anlasses stellt die Gemeindekasse Meikirch dem Gesuchsteller die Benützungskosten
und die Aufwendungen der Hauswarte in Rechnung. Eine Barzahlung ist nicht möglich.
16. Die Kosten für gemietete Sachen müssen auch bei Nichtbenutzung bezahlt werden.
17. Wir verweisen auf die Verordnung über die Benützung von Schulräumen:
	Art. 4: Den Anweisungen des Hauswartes ist Folge zu leisten
	Art. 8/11 Lokale dürfen nur in Begleitung der Leiter oder des Verantwortlichen betreten werden.
Der Organisator hat die vorstehenden Rahmenbedingungen zur Kenntnis genommen
und verpflichtet sich diese auch einzuhalten:


Unterschrift Organisator: ………………………………………………………………………………………
[image: ]

Benützungsgebühr Schulanlage Ortschwaben Einheimische

	 Verein
	       

	 Verantwortliche Person
	    

	 Strasse
	       

	 Ort
	       

	 Zweck der Benützung
	       

	 Datum der Veranstaltung
	       



	Anzahl
	Mietgegenstand
	Gebühr

	Einmalige Benützung

	     
	Mehrzweckhalle
	Gratis

	     
	Mehrzweckhalle mit Bodenabdeckung
	150.00

	     
	Duschen und Garderoben zusätzlich pro Person
	Gratis

	     
	Schulzimmer
	Gratis

	Festanlässe

	     
	Mehrzweckhalle mit Küche für den ersten Anlass
	400.00

	     
	Mehrzweckhalle mit Küche für weitere Anlässe pro Kalenderjahr
	800.00

	     
	Mehrzweckhalle ohne Küche für den ersten Anlass
	180.00

	     
	Mehrzweckhalle ohne Küche für weitere Anlässe pro Kalenderjahr
	350.00

	Diverses

	     
	Stellwände pro Stück
	12.00

	     
	Kehrichtgebühr 35 l
	2.00

	     
	Kehrichtgebühr 110 l
	6.00

	     
	Kehrichtgebühr Container 800 l
	24.00

	     
	Tische pro Stück aus der Mehrzweckhalle (extern)
	6.00

	     
	Stuhl pro Stück
	0.50

	     
	Kühlschrank pro Anlass (Vermietung nur in der MZH)
	20.00

	     
	Tiefkühler pro Anlass
	20.00

	     
	Friteuse pro Anlass
	15.00

	     
	Kaffeemaschine Mietpreis 80 Rp. pro Kapsel inkl. Kaffeerahm und Zucker 
	0.80

	     
	Rotweingläser
	     
	Mineralgläser
	     
	Apèrogläser
	     
	Biergläser
	0.15

	     
	Weissweingläser
	0.10

	     
	Fleischteller
	     
	Suppenteller
	0.25

	     
	Salatteller
	0.20

	     
	Kaffeetasse mit Unterteller
	0.25

	     
	Krug/ Salatteller/ Dessertschale/ Fleischplatte
	1.00

	     
	Gabel
	0.20

	     
	Messer
	0.25

	     
	Suppenlöffel
	0.20

	     
	Dessertlöffel
	0.15

	     
	Dessertgabel
	0.10

	     
	Festbankgarnitur für 8 Personen
	8.00

	     
	Stehtische
	8.00

	     
	Bühne Auf- und Abbau 1 Std. Instruktion (für Aufbau 4 Personen selbst mitbringen)
	55.00

	     
	Kosten Material Strassensignalisation
	165.00

	     
	Reinigung nach Aufwand pro Stunde
	55.00


[image: ]
Benützungsgebühr Schulanlage Ortschwaben Auswärtige

	 Verein
	       

	 Verantwortliche Person
	       

	 Strasse
	       

	 Ort
	       

	 Zweck der Benützung
	       

	 Datum der Veranstaltung
	       



	Anzahl
	Mietgegenstand
	Gebühr

	Einmalige Benützung

	     
	Mehrzweckhalle
	100.00

	     
	Mehrzweckhalle mit Bodenabdeckung
	220.00

	     
	Duschen und Garderoben zusätzlich pro Person
	2.00

	     
	Schulzimmer
	25.00

	Festanlässe

	     
	Mehrzweckhalle mit Küche für den ersten Anlass
	800.00

	     
	Mehrzweckhalle mit Küche für weitere Anlässe pro Kalenderjahr
	800.00

	     
	Mehrzweckhalle ohne Küche für den ersten Anlass
	[bookmark: _GoBack]350.00

	     
	Mehrzweckhalle ohne Küche für weitere Anlässe pro Kalenderjahr
	350.00

	Diverses

	     
	Stellwände pro Stück
	12.00

	     
	Kehrichtgebühr 35 l
	2.00

	     
	Kehrichtgebühr 110 l
	6.00

	     
	Kehrichtgebühr Container 800 l
	24.00

	     
	Tische pro Stück aus der Mehrzweckhalle (extern)
	6.00

	     
	Stuhl pro Stück
	0.50

	     
	Kühlschrank pro Anlass (Vermietung nur in der MZH)
	20.00

	     
	Tiefkühler pro Anlass
	20.00

	     
	Friteuse pro Anlass
	15.00

	     
	Kaffeemaschine Mietpreis 80 Rp. pro Kapsel inkl. Kaffeerahm und Zucker 
	0.80

	     
	Rotweingläser
	     
	Mineralgläser
	     
	Apèrogläser
	     
	Biergläser
	0.15

	     
	Weissweingläser
	0.10

	     
	Fleischteller
	     
	Suppenteller
	0.25

	     
	Salatteller
	0.20

	     
	Kaffeetasse mit Unterteller
	0.25

	     
	Krug/ Salatteller/ Dessertschale/ Fleischplatte
	1.00

	     
	Gabel
	0.20

	     
	Messer
	0.25

	     
	Suppenlöffel
	0.20

	     
	Dessertlöffel
	0.15

	     
	Dessertgabel
	0.10

	     
	Festbankgarnitur für 8 Personen
	8.00

	     
	Stehtische
	8.00

	     
	Bühne Auf- und Abbau 1 Std. Instruktion (für Aufbau 4 Personen selbst mitbringen)
	55.00

	     
	Kosten Material Strassensignalisation
	165.00

	     
	Reinigung nach Aufwand pro Stunde
	55.00
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